
Behördenbeteiligung
+ Öffentliche Auslegung

Festsetzung durch
das BA (Planurkunde)
Mit der
Bekanntmachung des
Bebauungsplans im
Gesetz- und
Verordnungsblatt tritt
dieser in Kraft und ist
rechtsbindend.
Veröffentlichung des
festgesetzten
Bebauungsplans mit 
 Begründungstext auf
der
Bezirksamtswebseite
Wenn sich
städtebauliche Ziele
ändern, können
festgesetzte
Bebauungspläne
geändert werden.
Das Verfahren
beginnt von Neuem.

Rechtsverord-
nung

Planbeschluss
und Festsetzung

BVV NEUKÖLLN

Wenn es keine
rechtlichen Bedenken
gibt, legt das BA den
Plan zur 
 Beschlussfassung der
Bezirksverordne-
tenversammlung (BVV)
vor.
Die BVV beschließt
den Bebauungsplan
sowie die
Rechtsverordnung
über die Festsetzung
des Bebauungsplans.
Bürgerinnen und
Bürger bekommen
eine Rückmeldung
bzgl. ihrer 
 Stellungnahmen (§ 3
(2) BauBG)

§ 10 (1) BauGB

BEZIRKSAMT* UND

Festgesetzungs-
beschluss

§ 6 (3) AGBauGB

SENAT / VERWALTUNG

Stellungnahmen
werden erneut in die
Abwägung der
öffentlichen und
privaten Belange
eingestellt
Wenn sich daraus
inhaltliche
Änderungen ergeben,
werden die TÖB-
Beteiligung und die
öffentliche Auslegung
wiederholt.
Bezirksamt beschließt
die Abwägung sowie
den Bebauungsplan

Wenn die Planung
dringende
Gesamtinteressen
Berlins berührt (z.B.
bei Lage an einer
Hauptverkehrsstraße),
legt der Bezirk den
Bebauungsplanent-
wurf der zuständigen
Senatsverwaltung zur
Rechtsprüfung
(Anzeigeverfahren)
vor.
In allen anderen
Fällen übernimmt die
Bezirksverwaltung die
Rechtsprüfung.

§ 1 (7) BauGB

VERWALTUNG UND
BEZIRKSAMT*

Abwägungsbeschluss und
Bebauungsplan

VERWALTUNG

Frühzeitige Beteiligung 
Öffentlichkeit + Behörden  

ÖFFENTLICHKEIT
UND BEHÖRDEN   

VERWALTUNG UND
BEZIRKSAMT*

Erster Planentwurf liegt vor
Träger öffentlicher Belange
(kurz TÖB,  z.B.
Wasserbetriebe oder
Energieversorger) sowie
Bürgerinnen und Bürger
werden aufgefordert, sich zu
äußern
Ankündigung der frühzeitigen
Beteiligung in der
Tagespresse 
Pläne können auf der
Bezirksamtswebseite, bei
mein.berlin.de sowie im
Stadtentwicklungsamt
eingesehen werden 
Stellungnahmen können
schriftlich, mündlich oder
elektronisch abgeben werden
Optional: Bauverantwortliche
führen eine Infoveranstaltung
als frühe Beteiligung durch

Stadtplanung wertet
die Stellungnahmen
aus und erarbeitet
einen
Abwägungsvorschlag
Planentwurf und
Umweltbericht**
werden überarbeitet.
BA beschließt die
Abwägung
Planentwurf wird unter
Berücksichtigung der
Stellungnahmen
überarbeitet

Überarbeiteter Planentwurf
liegt einen Monat lang im
Stadtentwicklungsamt aus
und wird auf mein.berlin.de
und der
Bezirksamtswebseite
veröffentlicht
Bürgerinnen, Bürger und
TÖB werden aufgefordert,
sich erneut an der Planung
zu beteiligen.
Auslegungsankündigung im
Amtsblatt und in der
Tagespresse 
Stellungnahmen können
schriftlich, mündlich oder
elektronisch abgeben
werden.

Vorentwurf des
Bebauungsplans

§ 3 (1) BauGB + § 4 (1) BauGB § 1 (7) BauGB § 4 (2) BauGB + § 3 (2) BauGB § 6 (2) AGBauGB § 6 (3) AGBauGB

BEHÖRDEN UND
ÖFFENTLICHKEIT

Beteiligungs-
ergebnisse

Ergebnis des
Anzeigeverfahrens

§ 10 (3) BauGB

Abwägung Rechtsprüfung Bekanntmachung
und Inkraft treten

DER BEBAUUNGSPLAN IN NEUKÖLLN: 9 SCHRITTE

6 7 8 9

Konzeptionelle Idee / 
Planungserfordernis

Aufstellungs-
beschluss

Erste Abwägung

1 2 3 4 5

INVESTOR / VERWALTUNG
 / DRITTE

BEZIRKSAMT*

Überarbeiteter 
Entwurf

Handlungsbe-
darf

Beteiligungsergebnisse

evtl. Wiederholung

§ 1 (3) BauGB § 2 (1) BauGB

Investorinnen,
Investoren, die
Bezirksverwaltung
selbst oder Dritte
können mit einer
konzeptionellen Idee
ein Planerfordernis
auslösen.
Prüfung der
grundsätzlichen
Verträglichkeit mit
übergeordneten Plänen
(z.B. Flächennutzungs-
plan, bezirkliche
Stadtentwicklungsplä-
nen)
Ob ein Bebauungsplan
aufgestellt wird,
entscheidet das
Bezirksamt*
(Planungshoheit der
Gemeinde).

Bezirksamt Neukölln, Stand: April 2022*Bezirksamt = Stadtratsmitglieder + Bürgermeister/Bürgermeisterin 

Fassung des
Beschlusses zur
Aufstellung des
Bebauungsplans
Bekanntmachung
des Beschlusses im
Amtsblatt 

**außer im beschleunigten (§ 13a BauGB) und vereinfachten (§13 BauGB) Verfahren 

Bau

Baugenehm-
igung durch 
die Bau- und
Wohnungsauf-
sicht und
Baubeginn

Bau-
stelle

VERWALTUNG
UND

BAUTRÄGER

§ 71 BauO Bln


